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1. Änderung rk~» jg 
Bebauungsplan Aying Nr. 17 "nördlich der Bahnhjgfstrjaße" 
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Die Gemeinde Aying erläßt aufgrund des § 2 Abs. 1, § 9,10 und 13 des Baugesetzbuches-BaöGB-, des Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung -BayBO- und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - G O - , jeweils in 
der zuletzt geänderten Fassung, diese Bebauungsplanänderung als Satzung. 

Die Änderung betrifft nur die Festsetzungen AI 9 und B) 2.12 (Wintergärten) 
Im übrigen gelten die Festsetzungen des D-L '— A " : " KL " ~"-Jk-
in der Fassung vom 14.03.2006 weiter. 
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Im übrigen gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans Aying Nr. 17 nördlich der ßahnhofstraße' 
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A ] FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

9. GRn 800 Zusätzliche Grundfläche für FMone, Terrassen und Wintergärten im Rahmen der Festsetzung B) 2.12, z.B. 800 m. 
Innerhalb eines Doppel- bzw. Reihenhauses ist die zusätzliche Grundfläche zu gleichen Teilen auf die 
jeweilige Doppelhaushälfte bzw. Reihenhaus (pro Anteil! aufzuteilen. 

B) FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

2.12 Unbeheizte Glasvorbauten (Wintergärten): 
Maximal zulässige Größe: 10 m2 je Doppel- bzw. Reihenhaushälfte, 15 m2 je Einzelhaus. 
Sie dürfen die Baugrenzen bis zu einer maximalen Tiefe von 3,00 m überschreiten. Bei Doppel- bzw. Reihenhäusern können sie 
an der gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtet werden und sind hierbei zwingend profilgleich auszuführen. Sie sind thermisch 
getrennt vom Hauptgebäude und unbeheizt auszuführen. Mit Ausnahme der Kommunwand bei Grenzanbauten sind die stehenden 
Außenwände als vollständig verglaste Konstruktion auszuführen. 
Die maximale Höhe der Glasvorbauten darf einschl. aller Aufbauten wie z.B. Sonnenschutzanlagen die maximale Höhe von 3,00 m 
über OK natürlichem Gelände nicht überschreiten. 

C) VERFAHRENSVERMERKE 

Der Gemeinderat der Gemeinde Aying hat in der Sitzung vom 29.07.2008 die Änderung des Bebauungsplans 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 31.07.2008 ortsüblich bekanntgemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.07.2008 wurde mit der Begründung gemäß § 13 BauGB i. V. mit 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.08.2008 bis 1109.2008 öffentlich ausgelegt. 

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.07.2008 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 13 BauGB i. V. mit §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom08.08.2008 bis 11.09.2008 beteiligt. 

4, DiejSemeinde Aying hat mit ßeschluss des ^Gemeinderats vom 21.10.2008 die Änderung des Bebauungsplans gemäß 
uGß 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 21.10.2008 als Satzung beschlossen. 

Gemeinde Aying am 05.11.2008 

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 19.11.2008 gem. §TÖ Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 

^mCHlTfy Gemeinde Aying am 20.11.2008 
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Aying, den 29.07.2008 
Aying, den 21.10.2008 
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